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Teilrevision der NIV
Anpassung an die aktuellen Rahmenbedingungen I Mit der vom Bundesrat am 23.

August 2017 verabschiedeten und auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzten
Teilrevision der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV; SR

734.27) wird das bestehende hohe Sicherheitsniveau der elektrischen Installationen

in der Schweiz gewahrt.

PETER REY, DANIEL OTTI

Entwicklungen
in der Installati¬

onstechnik, Änderungen in der
Berufsausbildung, die

fortschreitende Spezialisierung, der
wirtschaftliche Druck, die steigende Zahl
ausländischer Marktteilnehmer sowie
die zunehmende dezentrale
Energieproduktion sind nur einige der
Herausforderungen, mit denen das Elektroins-
tallationsgewerbe heute konfrontiert
ist. Es war daher an der Zeit, die bisherige

Verordnung aus dem Jahr 2001 an
die aktuellen Rahmenbedingungen
anzupassen.

Nachfolgend werden die wichtigsten
Änderungen vorgestellt und wo nötig
kurz erläutert.

Bewilligungsvoraussetzungen
Neben den bisherigen Anforderungen
an die Erteilung einer allgemeinen
Installationsbewilligung wird neu die
Pflicht zur Weiterbildung der darin
aufgeführten Personen als Voraussetzung
für die Erteilung der Bewilligung
verlangt. Der Ausbildungsstand dieser
Personen muss dem neuesten Stand der
Technik entsprechen und ihre
Weiterbildung muss gewährleistet sein (vgl.
Art. 7 Bst. b und Art. 9 Abs. 1 Bst. b

NIV).
Nach der bereits bestehenden Praxis

des Eidgenössischen Starkstromins-
pektorats ESTI in Bezug auf die Erteilung

einer Kontrollbewilligung ist die

Weiterbildung gewährleistet, wenn
sich die betreffenden Personen
durchschnittlich einen Tag pro Jahr im
Fachgebiet (z.B. Normen, Messtechnik)
weiterbilden. Im Bewilligungsgesuch
muss die absolvierte Weiterbildung
grundsätzlich auf drei Jahre zurück
nachgewiesen werden. Dies gilt auch
für Personen, die neu in einer bereits
bestehenden allgemeinen
Installationsbewilligung aufgeführt werden sollen

(z.B. bei einem Stellenwechsel des

fachkundigen Leiters). Die Pflicht zur
Weiterbildung gilt neu auch für die in
einer eingeschränkten Installationsbewilligung

erwähnten Personen (vgl.
Art. 13 Abs. 4 Bst. a und b, Art. 14 Abs. 3

und Art. 15 Abs. 3 NIV). Die Erfüllung
dieser Pflicht überprüft das ESTI gleich
wie bei den allgemeinen
Installationsbewilligungen.

Beschäftigt ein Betrieb den fachkundigen

Leiter in einem Teilzeitarbeitsverhältnis,

so wird die allgemeine
Installationsbewilligung nur erteilt, wenn
dessen Beschäftigungsgrad mindestens

40 (bisher: 20) Prozent beträgt,
seine Arbeitsbelastung dem
Beschäftigungsgrad entspricht und er insgesamt
nicht mehr als zwei (bisher: drei)
Betriebe betreut (vgl. Art. 9 Abs. 3 NIV).
Betriebe, die vor dem Inkrafttreten dieser

Änderung eine Bewilligung erhalten

haben und die neuen Anforderungen

nicht erfüllen, müssen die
Betriebsorganisation innerhalb von
drei Jahren nach dem Inkrafttreten der
teilrevidierten Verordnung anpassen,
demnach bis zum 31. Dezember 2020
(vgl. Art. 44a Abs. 2 NIV). Geschieht
dies nicht, wird das ESTI die
Installationsbewilligung nach Gewährung des

rechtlichen Gehörs widerrufen müssen.

Fachkundigkeit
DerWeg zur Fachkundigkeit führt
üblicherweise über das Bestehen der Höheren

Fachprüfung (Meisterprüfung) als

Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte

(vgl. Art. 8 Abs. 1 NIV). Wer
eine andere inländische elektrotechnische

Ausbildung abgeschlossen hat,
beispielsweise das eidgenössische
Fähigkeitszeugnis als Elektroinstallateur

und ein Diplom einer Fachhochschule

(FH) in der Energie-/Elektro-
technik (Bachelor oder Master of
Science FH) oder ein Diplom einer

Höheren Fachschule (HF) oder einen
gleichwertigen Abschluss besitzt, muss
drei Jahre Praxis im Installieren unter
Aufsicht einer fachkundigen Person
nachweisen und eine Praxisprüfung
bestehen (vgl. Art. 8 Abs. 2 NIV), die
von der Qualitätssicherungs-Kommission

(QSK) des Verbands Schweizerischer

Elektro-Installationsfirmen
(VSEI) durchgeführt wird.

Wer eine ausländische elektrotechnische

Ausbildung abgeschlossen hat und
nach schweizerischem Recht fachkundig

werden möchte, muss beim ESTI ein
Gesuch um Anerkennung seiner Ausbildung

mit derjenigen zum diplomierten
Elektroinstallations- und Sicherheitsexperten

einreichen. Das Inspektorat
beurteilt diese Gesuche nach den Vorgaben

der Richtlinie 2005/36/EG über die

Anerkennung von Berufsqualifikationen,

wenn es sich um Ausbildungen aus
einem EU- oder EFTA-Staat handelt,
respektive nach Art. 69a der Verordnung

über die Berufsbildung
(Berufsbildungsverordnung, BBV; SR 412.101),

wenn die Ausbildung in einem Drittstaat

absolviert wurde.

Betriebsorganisation
Elektroinstallationsbetriebe müssen
wie bisher pro 20 in der Installation
beschäftigte Personen mindestens eine
fachkundige Person vollzeitlich
beschäftigen (vgl. Art. 10 Abs. 1 NIV).

Beschäftigt ein Betrieb mehr als 20
Personen in der Installation, so kann er
einem vollzeitbeschäftigten fachkundigen

Leiter höchstens drei vollzeitbeschäftigte

kontrollberechtigte Personen

unterstellen, die ihrerseits
zusätzlich höchstens je zehn Personen

beaufsichtigen können (vgl. Art. 10
Abs. 2 NIV). Es gilt die Formel 17 + 3 +

3x10; möglich sind auch 18 + 2 + 2x10
oder 19 + 1 + 1x10. Kontrollberechtigte
Personen, die ihrerseits höchstens zehn
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Personen beaufsichtigen, werden ebenfalls

in der allgemeinen Installationsbewilligung

für Betriebe aufgeführt
und haben demzufolge auch die Pflicht
zur Weiterbildung im Fachgebiet (vgl.
Art. 17 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit
Art. 9 Abs. 1 Bst. b NIV).

Die Gesamtverantwortung für die
sicherheitstechnisch korrekte Ausführung

der Installationsarbeiten verbleibt
aber stets beim fachkundigen Leiter
und geht nicht aufdie mit Aufsichtsaufgaben

betrauten kontrollberechtigten
Personen über. Zudem wird ausdrücklich

daraufhingewiesen, dass die Regelung

von Art. 10 Abs. 2 NIV nur auf
Betriebe anwendbar ist, die mehr als 20
Personen in der Installation beschäftigen.

Montage-Elektriker EFZ

Betriebsangehörige, die über ein
eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als

Montage-Elektriker verfügen oder einen
gleichwertigen Abschluss besitzen,
dürfen diejenigen elektrischen
Installationen erstmalig in Betrieb nehmen,
die von ihrer Ausbildung erfasst sind
(vgl. Art. loa Abs. 3 NIV). Der
Montage-Elektriker EFZ wird dadurch aber
nicht zum Elektroinstallateur EFZ.
Eine seiner Kernkompetenzen ist das

Einziehen von Kabeln und Drähten
und das Anschliessen von Apparaten
und Geräten (vgl. Art. 1 Bst. c der
Verordnung des SBFI über die berufliche
Grundbildung Montage-Elektrikerin/
Montage-Elektriker mit eidgenössischem

Fähigkeitszeugnis [EFZ] vom27.
April 2015; SR 412.101.220.47). Diese
Installationen darf der Montage-Elektriker

EFZ erstmalig in Betrieb nehmen.
Die entsprechenden Fähigkeiten

werden jedoch erst aufgrund des ab

dem Jahr 2015 geltenden Bildungsplans
verpflichtend vermittelt.
Montage-Elektriker EFZ oder Personen mit
einem gleichwertigen Abschluss, die
ihre berufliche Grundbildung vor 2015

begonnen haben, dürfen daher elektrische

Installationen nur erstmalig in
Betrieb nehmen, wenn sie ein Jahr Praxis

unter Aufsicht einer fachkundigen
Person aufweisen und eine vom VSEI
definierte Zusatzausbildung absolviert
haben, die sie befähigt, eine Erstprüfung

durchzuführen (vgl. Art. 44a Abs.

3 NIV). Die Umsetzung dieser
Vorschrift liegt in der Verantwortung der
Betriebe, die Montage-Elektriker EFZ
beschäftigen.

Beizug Dritter für
Installationsarbeiten
Betriebe, die Inhaber einer allgemeinen

Installationsbewilligung sind,
können für die Ausführung von bewil-
ligungspflichtigen Installationsarbeiten

(z.B. Draht- und Kabeleinzug oder
Anschlussarbeiten) andere Betriebe
(Subunternehmer) beiziehen, wenn
diese ebenfalls Inhaber einer solchen
Bewilligung sind (vgl. Art. 10h Abs. 1

Bst. a NIV). Wer als Subunternehmer
vorsätzlich oder fahrlässig ohne die
dafür notwendige Bewilligung
Installationsarbeiten ausführt, macht sich
strafbar (vgl. Art. 42 Bst. a NIV).

Nicht unter die Bewilligungspflicht
nach NIV fallen das «Schlitzen und
Spitzen» (Maurerarbeiten), das Verlegen

von Leerrohren inklusive das
Montieren von Einlasskasten (exklusive
Leiter- und Leitungseinzug) sowie das

Montieren von Kabelkanälen (exklusive

Montage der Leiter und Leitungen).

Für diese Arbeiten benötigt ein
Subunternehmer demzufolge auch
weiterhin keine allgemeine Installationsbewilligung

für Betriebe.
Zieht ein Betrieb, der Inhaber einer

allgemeinen Installationsbewilligung
ist, für die Ausführung von
Installationsarbeiten Einzelpersonen (Personen,
die sich selber «vermieten») bei, so
müssen diese wie betriebseigene Personen

in die Betriebsorganisation des

Bewilligungsinhabers integriert sein

(vgl. Art. 10a Abs. 1 Bst. b NIV). Die

beigezogenen Einzelpersonen benötigen
jedoch keine Installationsbewilligung.

Die Verantwortung für die
Installationsarbeiten von beigezogenen Betrieben

oder Einzelpersonen und die
Durchführung der Schlusskontrolle
verbleiben in jedem Fall beim
beiziehenden Betrieb. Die fachkundigen
Personen und die kontrollberechtigten
Personen mit Aufsichtsaufgaben des

beiziehenden Betriebs müssen dafür
sorgen, dass die Installationsarbeiten
von beigezogenen Betrieben oder
Einzelpersonen regelmässig kontrolliert
werden (vgl. Art. 10b Abs. 2und 3 NIV).

Anschlussbewilligung
Die Anschlussbewilligung gemäss
Art. 15 NIV berechtigt wie bisher zum
Anschliessen und Auswechseln von
den in ihr aufgeführten fest anzuschlie-
ssenden oder fest angeschlossenen
elektrischen Erzeugnissen (vgl. Abs. 2

der genannten Bestimmung).

Neu dürfen Betriebsangehörige, die
nicht in der Bewilligung aufgeführt
sind, Service- und Reparaturarbeiten
an funktionsrelevanten, hinter einem
Anlageschalter direkt an eine Steuerung

angeschlossenen Komponenten
von Anlagen der Sanitär-, Heizungs-,
Kälte-, Lüftungs- und Klimatechnik
ausführen, wenn sie einen vom ESTI
anerkannten Kurs für solche Arbeiten
an den jeweiligen Anlagen im Umfang
von mindestens 40 Lektionen Elektro-
sicherheit im Betrieb oder bei einer
qualifizierten Ausbildungsstätte absolviert

haben. Die Arbeiten sind mit einer
Kontrolle der ausgeführten Arbeiten
abzuschliessen. Das Ergebnis dieser
Kontrolle ist zu dokumentieren (vgl.
Art. 15 Abs. 4 NIV). Der Umfang der
Kontrolle wird durch eine paritätisch
zusammengesetzte Fachkommission
bestimmt, die den besonderen
Anforderungen bei den hier zur Diskussion
stehenden Arbeiten Rechnung trägt.

Das ESTI wird überprüfen, ob die

Bestimmung von Art. 15 Abs. 4 NIV in
der Praxis korrekt umgesetzt wird.

Laieninstallationen
Der Umfang der Installationsarbeiten,
die ohne Bewilligung ausgeführt werden

dürfen, wird eingeschränkt, weil
die bisherige Regelung zu Missbräuchen

geführt hat und der eigentliche
Sinn der Vorschrift, dass hinter
Fehlerstromschutzeinrichtungen einzelne
Installationen auch durch dafür nicht
ausgebildete Personen erstellt werden
können, untergraben wurde.

Neu dürfen Personen ohne Bewilligung

bloss noch einzelne Steckdosen
und Schalter in bestehenden Installationen

in von ihnen bewohnten
Wohnräumen und in den zugehörigen
Nebenräumen hinter Verbraucherüberstromunterbrechern

an einphasigen
Endstromkreisen mit Fehlerstromschutzeinrichtungen

für maximal 30 mA
Nennauslösestrom installieren (vgl.
Art. 16 Abs. 2 Bst. a NIV). Diese Arbeiten

müssen wie bisher vom Inhaber
einer Kontrollbewilligung kontrolliert
werden, und die kontrollierende Person

muss dem Eigentümer der Installation
den Sicherheitsnachweis übergeben
(vgl. Art. 16 Abs. 3 NIV).

Unverändert bleibt die Bestimmung,
wonach Personen ohne Installationsbewilligung

Beleuchtungskörper und
zugehörige Schalter in von ihnen
bewohnten Wohn- und zugehörigen
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Nebenräumen montieren und demontieren

dürfen (vgl. Art. 16 Abs. 2 Bst. b

NIV). Eine Kontrolle dieser Arbeiten
durch den Inhaber einer Kontrollbewilligung

ist nicht erforderlich.

Ausführung von
Installationsarbeiten
Die Anmeldung von Installationsarbeiten

vor der Ausführung bei der Netzbe-
treiberin (Meldepflicht) wird präzisiert.

Neu wird als Grundsatz
festgehalten, dass die Inhaber einer
allgemeinen Installationsbewilligung
und diejenigen einer Ersatzbewilligung

sämtliche Installationsarbeiten
vor der Ausführung der Netzbetreibe-
rin, aus deren Niederspannungsverteilnetz

die elektrische Installation mit
Energie versorgt wird, melden müssen
(vgl. Art. 23 Abs. 1 NIV). Die
Installationsanzeige muss von einer in der
allgemeinen Installationsbewilligung oder

Ersatzbewilligung aufgeführten Person

oder von einer zeichnungsberechtigten

Person gemäss Handelsregistereintrag

unterschrieben werden.
Keine Meldung an die Netzbetreibe-

rin muss erstattet werden, wenn fol-

Kontakt

Hauptsitz
Eidgenössisches
Starkstrominspektorat ESTI

Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraitorf
Tel. 044 9561212, Fax 044 95612 22

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Niederlassung
Eidgenössisches
Starkstrominspektorat ESTI

Route de Montena 75,1728 Rossens
Tel. 021 311 5217, Fax 021 323 54 59

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

gende zwei Voraussetzungen gleichzeitig

erfüllt sind: Die Installationsarbeit
dauert - unabhängig von der Anzahl
der dafür eingesetzten Personen -
weniger als vier Stunden (Kleininstallationen),

und die Arbeit führt zu einer
Leistungsänderung der Installation,
die insgesamt weniger als 3,6 kVA
beträgt (vgl. Art. 23 Abs. 2 NIV).

Die Vorschriften über die baubegleitende

Erstprüfung und die betriebsinterne

Schlusskontrolle werden ebenfalls

konkretisiert. Die Erstprüfung ist
zu protokollieren (vgl. Art. 24 Abs. 1

NIV), und als Übergabe der elektrischen

Installation an den Eigentümer
gilt der Zeitpunkt, ab dem ein Teil oder
eine ganze elektrische Installation
bestimmungsgemäss genutzt wird (vgl.
Art. 24 Abs. 3 NIV).

Installationskontrolle
Das ESTI tritt nicht mehr als akkreditiertes

Kontrollorgan im Auftrag von
Eigentümern von Spezialinstallationen
und von Inhabern einer eingeschränkten

Installationsbewilligung auf. Das
Wahlrecht des Eigentümers bzw. Inhabers,

entweder das ESTI oder eine
private akkreditierte Inspektionsstelle mit
der Kontrolle zu beauftragen, entfällt.
Der bisherige Art. 32 Abs. 3 zweiter Satz

NIV wurde daher gestrichen. Dafür
wird in Art. 34 Abs. 2 NIV ausdrücklich
festgehalten, dass die Installationskontrolle

dem ESTI obliegt, wenn die
elektrischen Installationen weder von
einem unabhängigen Kontrollorgan
noch von einer akkreditierten Inspektionsstelle

kontrolliert werden. Zu denken

ist hier beispielsweise an den (wohl
eher seltenen) Fall, in dem der Eigentümer

kein privates Kontrollorgan findet,
das seine Installationen kontrolliert.

Neu ist im Weiteren, dass der
Eigentümer, der vom Ersteller eine
Energieerzeugungsanlage mit Verbindung zu
einem Niederspannungsverteilnetz
übernimmt, innerhalb von sechs Mona¬

ten eine Abnahmekontrolle durch ein
unabhängiges Kontrollorgan oder eine
akkreditierte Inspektionsstelle veranlassen

muss (vgl. Art. 35 Abs. 3 NIV).
Diese Pflicht gilt unabhängig von der
Kontrollperiode der elektrischen
Installationen des Gebäudes, an denen die

Anlage angeschlossen ist.
Schliesslich werden die im Anhang

zur Verordnung geregelten Kontrollperioden

für die periodische Kontrolle in
einzelnen Punkten präzisiert, erweitert
oder an die international harmonisierten

Normen angepasst. So wird
beispielsweise für die noch bestehenden
Installationen nach Nullung Schema

III eine Kontrollperiode von fünf Jahren

festgelegt, solange diese Installationen

nicht an den aktuellen Stand der
Technik angepasst sind (vgl. Ziff. 2.3.11

Anhang).

Strafbestimmungen
Aufgrund der Erfahrungen bei der
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren

wird der Straftatbestand
der Pflichtverletzung des Inhabers
einer Installations- oder Kontrollbewilligung

genauer umschrieben (vgl.
Art. 42 Bst. c Ziff. 1-7 NIV). Damit
erübrigen sich in Zukunft Diskussionen

darüber, ob ein bestimmtes
Verhalten strafbar ist oder nicht.

Fazit
Mit der vom Bundesrat beschlossenen
Teilrevision der NIV wird die
Rechtsgrundlage für das Arbeiten an elektrischen

N iederspannungsinstallationen
und die Kontrolle dieser Installationen
an die aktuellen Rahmenbedingungen
angepasst. Das bestehende hohe
Sicherheitsniveau der elektrischen
Installationen in der Schweiz wird
beibehalten.

Autoren
Peter Rey, Jurist Rechtsdienst ESTI

Daniel Ottl, Geschäftsführer ESTI
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Révision partielle de l'OIBT
Adaptation des conditions-cadres actuelles I La révision partielle de l'ordonnance
sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) adoptée par le
Conseil fédéral le 23 août 2017, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, permettra
de maintenir le niveau de sécurité élevé actuel des installations électriques en
Suisse.

PETER REY, DANIEL OTTI

Le texte complet est disponible sur notre site Internet www.esti.admin.ch.

Revisione parziale dell'OIBT
Adeguamento alle attuali condizioni quadro I Con la revisione parziale dell'ordi-
nanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), rila-
sciata dal Consiglio federale in data 23 agosto 2017 e che entrera in vigore dal 1

gennaio 2018, si intende mantenere l'elevato livello di sicurezza degli impianti elettrici

in Svizzera.

PETER REY, DANIEL OTTI

Il contributo completo è disponibile sul nostro sito web www.esti.admin.ch.

ssst Jetzt anmelden!
Irli1 www.electrosuisse.ch/netzimpuls

electro
suisse

•Ä.
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Neues ESTI Web-Portal für Verteilnetzbetreiber
und Bewilligungsintiaber
Seit Anfang Oktober 2017 ist das neue
Web-Portal online, mit dem
Verteilnetzbetreiber und Bewilligungsinhaber

auf die elektronischen ESTI-
Dienste zugreifen können.

Mit dem Web-Portal wurden
Prozesse vereinfacht und benutzerfreundlicher

gemacht. Eine ausführliche
Anleitung und Fakten zum Thema findet

man auf www.esti.admin.ch unter
der Rubrik Themen / Themen von A bis
Z / Netzbetreiber Portal.

Das Web-Portal ist über folgende Links
erreichbar:

• Verteilnetzbetreiber:
www.sina.esti.ch

• Bewilligungsinhaber:
www.bewilligungen.esti.ch

Für Bewilligungsinhaber steht das

Web-Portal bereits dreisprachig zur
Verfügung. Demnächst steht den
Verteilnetzbetreibern das Web-Portal
auch in Französisch und Italienisch zur
Verfügung.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Autoren
André Moser, Leiter Vollzug NIV & Inspektionen ZH/ZG

Daniel Otti, Geschäftsführer ESTI

Nouveau portail Internet ESTI pour les gestionnaires de
réseaux de distribution et les titulaires d'autorisations
Depuis le début du mois d'octobre 2017,
le nouveau portail Internet est en ligne,
permettant aux gestionnaires de
réseaux de distribution et aux titulaires
d'autorisations d'accéder aux services
électroniques de l'ESTI.

Avec le portail Internet les processus
ont été simplifiés et rendus plus
conviviaux. Vous trouverez des instructions
détaillées et des informations concernant

le sujet sur www.esti.admin.ch à la

rubrique Thèmes / Thèmes de A-Z / Portail

pour les gestionnaires de réseaux.

Le portail Internet est accessible aux
adresses suivantes:

• Gestionnaires de réseaux de
distribution: www.sina.esti.ch

• Titulaires d'autorisations:
www.bewilligungen.esti.ch

*ie E-Matf^wactwMigwgen beiStatusande«v>gen

Pour les titulaires d'autorisations, le

portail Internet est déjà disponible en
trois langues. Pour les gestionnaires de
réseaux de distribution le portail Internet

sera prochainement disponible
aussi en français et en italien.

Nous nous réjouissons d'une collaboration

couronnée de succès.

Auteurs
André Moser, chef application OIBT et Inspections ZH/ZG

Daniel Otti, directeur ESTI
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Nuovo portale web dell'ESTI per gestori di rete di
distribuzione e titolari di autorizzazioni
Dall'inizio del mese di ottobre 2017 è

online il nuovo portale web, che
permette ai gestori di rete di distribuzione
e ai titolari di autorizzazioni di acce-
dere ai servizi elettronici dell'ESTI.

Ii portale web ha semplificato le

procedure, rendendole più facili da usare

per gli utenti. Istruzioni dettagliate e

dati indicativi sul tema sono disponibili
aU'indirizzo www.esti.admin.ch nella
rubrica Temi / Terni A Z / Portale per i

gestori di rete.

Ii portale è accessibile mediante i

seguenti link:
• Gestori di rete di distribuzione:

www.sina.esti.ch

• Titolari di autorizzazioni:
www.bewilligungen.esti.ch

Login für Vtefteilncttbetrelberpoital baar

d
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Per i titolari di autorizzazioni il portale

web è già disponibile in tre lingue.
Prossimamente i gestori di rete di
distribuzione potranno accedere al portale

web anche in lingua francese e ita-
liana.

Ci rallegriamo sin d'ora della profi-
cua e futura collaborazione.

Autori
André Moser, responsabile dell'esecuzione OIBT e ispezioni ZH/ZG

Daniel Otti, direttore ESTI

Verbandsweisheit Nr. 7

Wir nutzen kollektive Kompetenz
und schaffen damit Transparenz,
damit der Branche nichts entgeht
und um zu wissen, wo man steht.

#ihrfachverband #lohnradar

electro
suisse

aâa"
• •• •••I >••—•an ala

106 bulletin.ch 12/2017 elcctrD w! Y§=
suisse AzS



Schweizerische Eidgenossenschaft Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Interruption de l'alimentation
de courant au lieu du contrôle
périodique
Conditions pour le proprétaire I Le propriétaire d'une installation électrique doit en
principe remettre périodiquement un rapport de sécurité à l'exploitant de réseau.
Cette obligation n'est plus requise (exception : installations de production d'énergie)
si l'exploitant de réseau interrompt l'alimentation électrique pour l'objet concerné.

LUCIEN MOUTTET, DANIEL OTTI

Selon
l'art. 5, al. 1 de l'ordonnance

sur les installations électriques à

basse tension (OIBT ; RS 734.27), le

propriétaire ou le représentant qu'il a

désigné doit veiller à ce que les installations

électriques répondent en tout temps
aux exigences fondamentales concernant

la sécurité et la lutte contre les

perturbations (art. 3 et4OlBT). Surdemande,
il doit présenter un rapport de sécurité.
Celui-ci est établi par des organes de

contrôle indépendants ou des organismes
d'inspection accrédités mandatés par le

propriétaire pour procéder au contrôle
technique (cf. art. 32, al. 1 OIBT). L'exploitant

de réseau enjoint le propriétaire des

installations électriques à contrôler de

procéder au contrôle périodique et de lui
remettre le rapport de sécurité
correspondant. Si le propriétaire ne réagit pas à

cette injonction ni à deux rappels,
l'exploitant de réseau confie l'exécution du
contrôle périodique à l'Inspection fédérale

des installations à courant fort ESTI
(cf. art. 36, al. 1 et 3 OIBT).

Il arrive parfois que l'ESTI soit
confrontée à des propriétaires qui
refusent de faire effectuer le contrôle
périodique au motifque l'objet en question

- et par conséquent les installations
électriques - n'est plus utilisé.

Jurisprudence
Le tribunal administratif fédéral a déjà
eu l'occasion de se prononcer sur cette
question. L'arrêt A-3527/2007 du 20
septembre 2007 a conclu que le propriétaire

pouvait être libéré de l'obligation
de remettre le rapport de sécurité
uniquement si l'exploitant de réseau qui
fournit du courant du réseau de
distribution électrique aux consommateurs

finaux a coupé l'alimentation élec-

triquede l'immeuble. C'estuniquement
lorsque l'ensemble des installations
électriques n'est plus approvisionné en
courant que l'on peut assurer que plus
aucune installation n'est sous tension.
Le tribunal administratif fédéral a

confirmé cette jurisprudence avec son
arrêt A-316/2016 du 13 septembre 2016.

L'interruption de l'alimentation
électrique doit impérativement être effectuée

par l'exploitant de réseau; selon la

jurisprudence du tribunal administratif
fédéral, une coupure de courant effectuée

par le propriétaire lui-même dans
l'immeuble ne suffit pas pour le libérer
de l'obligation de remettre le rapport de

sécurité. En outre, les travaux concernés

peuvent être effectués exclusivement

par des personnes titulaires d'une
autorisation générale d'installer.

Manière de procéder de
l'exploitant de réseau
Habituellement, l'exploitant de réseau

plombe le fusible d'abonné et démonte le

dispositif de tarification. L'exploitant de

réseau informe ensuite l'ESTI que le

contrôle périodique des installations
électriques est ainsi devenu caduc et l'ESTI
annule la procédure d'exécution du
contrôle périodique jusqu'à ce que
l'alimentation des installations concernées
soit rétablie. En d'autres termes, la procédure

est suspendue pendant ce temps.

Remise en service
Si le propriétaire souhaite rétablir
l'alimentation électrique, il doit adresser
auprès de l'exploitant de réseau une
demande de remise en service des
installations électriques. Si l'alimentation

électrique est rétablie, l'exploitant de

réseau en informe l'ESTI, qui reprendra
la procédure suspendue pour l'application

du contrôle périodique et la
poursuivra de la manière prescrite par la loi.

Installations de production
d'énergie
L'exploitant de réseau n'est pas en
mesure de contrôler si l'alimentation
électrique est effectivement coupée ou
rétablie en ce qui concerne les installations

de production d'énergie. Dans ce

cas de figure, cela dépend du propriétaire

seul. De ce fait, la façon de procéder
décrite ci-dessus n'est pas applicable
lorsqu'une installation de production
d'énergie (reliée ou non au réseau de
distribution à basse tension) est présente.

Auteurs
Lucien Mouttet, juriste service juridique ESTI

Daniel Otti, directeur ESTI

Contact

Siège
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI

Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tél. 044 9561212, fax 044 95612 22

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI

Route de Montena 75,1728 Rössens

Tél. 021 311 5217, fax 021 323 54 59

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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Unterbrechen der Stromzufuhr statt
periodische Kontrolle
Voraussetzungen für den Eigentümer I Grundsätzlich hat der Eigentümer einer
elektrischen Installation der Netzbetreiberin periodisch einen Sicherheitsnachweis

einzureichen. Diese Pflicht besteht nicht mehr (Ausnahme:
Energieerzeugungsanlagen), wenn die Netzbetreiberin die Stromzufuhr für das betreffende
Objekt unterbricht.
LUCIEN MOUTTET, DANIEL OTTI

Der vollständige Beitrag ist auf www.esti.admin.ch verfügbar.

Interruzione delTalimentazione elettrica
invece deicontrolliperiodici
Condizioni per il proprietario I II proprietario di un impianto elettrico deve essen-
zialmente far pervenire periodicamente al gestore di rete un rapporto di sicurezza.
Tale obbligo decade (eccezione: impianti di produzione di energia) nel caso in cui
il gestore di rete interrompa l'alimentazione elettrica per l'oggetto interessato.

LUCIEN MOUTTET, DANIEL OTTI

Il contributo completo è disponibile sul sito www.esti.admin.ch

Schweizer Strom-Verteilerkarte

Jetzt bestellen!

www.strom.ch

Übersichtskarte als Poster für Büro, Sitzungszimmer, Empfangsbereich

oder als handlich gefaltete Karte für unterwegs.
Zeigt, welcher Stromversorger in welcher Gemeinde Endkunden mit
Strom versorgt. Neu elektronisch auch als JPG-Bilddatei erhältlich.
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«Licht als Design-Innovator»
Dr. Lennart Booji, Curatorial Manager, Amsterdam Light Festival

Licht und die Anwendung von Licht haben in den letzten 150 Jahren unser Design revolutioniert.
Die Verwandlung unserer Innenräume und des öffentlichen Raumes ist massgeblich durch das Licht
und dessen Anwendung beeinflusst. In den letzten Jahren haben sich die Entwicklungszyklen rapide
verändert. Dank den neuen Entwicklungen können wir auch in der Kunst und im Design eine neue
Lichtqualität erleben...

Dr. Lennart Booij (1970) ist Kunsthistoriker, Ansager und strategischer Ratgeber.

Er ist ebenfalls Kurator des Amsterdam Light Festival 2017. Er war Kurator
für Design-Ausstellungen im Gemeindemuseum Den Haag und dem Stedelijk
Museum in Amsterdam (Dream Out Loud). Lennart Booij gründete das Bureau
Public Relevance (BKB) und ist Gründer seiner Kunstgalerie www.booij-arts.
com. An der Universität Leiden hat er sich 2013 im Rahmen seines PhD mit
dem Französischen Künstler Rene Lalique auseinandergesetzt.

Programm & Anmeldung: www.ledforum.ch
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